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geändert durch Änderungstarifverträge 
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 M AN TELTARIFVERTRAG  
ZEITARBEIT

vom  22.07.2003  

geändert durch Änderungstarifverträge 

q vom  22.12.2004

q vom  30.05.2006

q vom  09.03.2010

q vom  17.09.2013

und ergänzt durch Ergänzungstarifverträge  

über Branchenzuschläge.

 zw ischen dem

q Bundesarbeitgeberverband  

der Personaldienstleister e. V. (BAP) 

Universitätsstraße 2-3a, 10117 Berlin

 und den unterzeichnenden  

M itgliedsgew erkschaften des DGB

q Industriegew erkschaft Bergbau,  

Chem ie, Energie (IG BCE) 

Königsw orther Platz 6, 30167 Hannover

q G ew erkschaft N ahrung – Genuss – Gaststätten (N GG ) 

Haubachstraße 76, 22765 Ham burg

q Industriegew erkschaft M etall (IG M etall) 

W ilhelm -Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt am  M ain

q G ew erkschaft Erziehung und W issenschaft (GEW ) 

Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am  M ain

q Vereinte D ienstleistungsgew erkschaft (ver.di) 

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

q Industriegew erkschaft Bauen – Agrar – Um w elt (IG BAU) 

O lof-Palm e-Straße 19, 60439 Frankfurt am  M ain

q Eisenbahn- und Verkehrsgew erkschaft (EVG) 

W eilburger Straße 24, 60326 Frankfurt am  M ain

q G ew erkschaft der Polizei (GdP) 

Strom straße 4, 10555 Berlin
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§ 1 G ELTUNGSBEREICH

Dieser Tarifvertrag gilt

§ 1.1 räum lich:

für die Bundesrepublik Deutschland;

§ 1.2 fachlich:

für die tarifgebundenen M itgliedsunternehm en des Bundesarbeitge-

berverbandes der Personaldienstleister e. V. (einschließlich ihrer Hilfs- 

und N ebenbetriebe).

Der Tarifvertrag findet keine Anw endung auf Zeitarbeitsunterneh-

m en und -unternehm ensteile, die m it dem  Kundenunternehm en ei-

nen Konzern im  Sinne des § 18 Aktiengesetz bilden, w enn

a) das Zeitarbeitsunternehm en in einem  ins Gew icht fallenden 

M aße zuvor beim  Kundenunternehm en beschäftigte Arbeitneh-

m er übernim m t und

b) die betroffenen Arbeitnehm er auf ihrem  ursprünglichen oder 

einem  vergleichbaren Arbeitsplatz im  Kundenunternehm en ein-

gesetzt w erden und 

c) dadurch bestehende im  Kundenunternehm en w irksam e Entgelt-

tarifverträge zuungunsten der betroffenen Arbeitnehm er um -

gangen w erden;

§ 1.3 persönlich:

für die Arbeitnehm er (M itarbeiter), die von dem  Zeitarbeitsunter-

nehm en (Arbeitgeber) einem  Entleiher (Kundenbetrieb) im  Rahm en 

des Arbeitnehm erüberlassungsgesetzes (AÜG) überlassen w erden 

und M itglieder einer der vertragsschließenden Gew erkschaften sind.

Einzelvertraglich können von den Regelungen dieses Tarifvertrages 

abw eichende Vereinbarungen getroffen w erden m it M it arbeitern, 

die außertariflich beschäftigt sind, w enn ihr Jahresverdienst den ta-

riflichen Jahresverdienst der höchsten tariflichen Entgeltgruppe 

übersteigt. 

Die in diesem  Tarifvertrag verw endeten m ännlichen Bezeichnungen 

dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten für beide 

Geschlechter.
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§ 2 DAUER D ER ARBEITSZEIT/VO LLZEITARBEIT

Die individuelle regelm äßige m onatliche Arbeitszeit beträgt 151,67 

Stunden; dies entspricht einer durchschnittlichen w öchentlichen Ar-

beitszeit von 35 Stunden. Diese m uss im  Durchschnitt von 12 Kalen-

derm onaten nach M aßgabe des § 4 erreicht w erden.

In den Fällen, in denen ein M itarbeiter dauerhaft in ein Unterneh-

m en m it längerer Arbeitszeitdauer überlassen w ird, können die Ar-

beitsvertragsparteien eine entsprechend längere Arbeitszeit (m ax. 

40 Stunden/W oche) vereinbaren. 

Die Vergütung w ird in diesem  Fall entsprechend angepasst. 

Die individuelle regelm äßige jährliche Arbeitszeit ergibt sich aus der 

m onatlichen Arbeitszeit gem . Satz 1 m ultipliziert m it 12.

§ 3 TEILZEITARBEIT

Teilzeitarbeit liegt vor, w enn die vereinbarte individuelle regelm äßige 

m onatliche Arbeitszeit des M itarbeiters geringer ist als 151,67 Stunden.

§ 4 VERTEILUNG D ER A RBEITSZEIT/FLEXIBILISIERUNG

§ 4.1 Die tatsächliche Lage der Arbeitszeit w ird an die des Kundenbetrie-

bes angepasst. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließ-

lich der Pausen und die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen 

W ochentage richten sich nach den im  jew eiligen Kundenbetrieb gül-

tigen Regelungen bzw. Anforderungen des Kundenbetriebes.

Um kleiden, W aschen sow ie Ruhepausen im  Sinne des Arbeitszeitge-

setzes (z. B. Frühstücks-, M ittags-, Kaffeepausen) gelten nicht als Ar-

beitszeit, es sei denn, für die Arbeitnehm er im  Entleihbetrieb gelten 

abw eichende Regelungen.

§ 4.2 Zum  Ausgleich der m onatlichen Abw eichungen zw ischen der nach 

§ 2 / § 3 vereinbarten individuellen regelm äßigen Arbeitszeit des 

M itarbeiters und der tatsächlichen Arbeitszeit nach § 4.1 w ird ein 

Arbeitszeitkonto eingerichtet. In das Arbeitszeitkonto können Plus- 

und M inusstunden eingestellt w erden.
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§ 4.3 1 Plusstunden sind die über die individuelle regelm äßige m onat liche 

Arbeitszeit hinaus entstandenen Arbeitsstunden. M inusstunden sind 

die unter der individuellen regelm äßigen m onatlichen Arbeitszeit 

liegenden Arbeitsstunden. 

Das Arbeitszeitkonto darf m ax. 200 Plusstunden um fassen.

Zur Beschäftigungssicherung kann das Arbeitszeitkonto bei saisona-

len Schw ankungen im  Einzelfall bis zu 230 Plusstunden um fassen.

Beträgt das Guthaben m ehr als 150 Stunden, ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, die über 150 Stunden hinausgehenden Plusstunden inklusive 

der darauf entfallenden Sozialversicherungsabgaben gegen Insol-

venz zu sichern und die Insolvenzsicherung dem  M itarbeiter nachzu-

w eisen. O hne diesen N achw eis darf das Arbeitszeitkonto abw ei-

chend von Abs. 2 und 3 m ax. 150 Stunden um fassen und der 

M itarbeiter ist nicht verpflichtet, über 150 Stunden hinausgehende 

Plusstunden zu leisten.

Bei Teilzeitbeschäftigung w erden die vorgenannten O bergrenzen des 

Arbeitszeitkontos im  Verhältnis zur arbeitsvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit angepasst. Die Pflicht des Arbeitgebers zur Insolvenz-

sicherung erst ab einem  Guthaben von 150 Stunden bleibt hiervon 

unberührt.

Durch Feiertage ausgefallene Arbeitsstunden w erden in Höhe der 

ausgefallenen Arbeitszeit entsprechend der Arbeitszeitverteilung ge-

m äß § 4.1 auf das Arbeitszeitkonto gebucht.

§ 4.4 Das Arbeitszeitkonto ist spätestens nach 12 M onaten auszugleichen.

Ist der Zeitausgleich in diesem  Zeitraum  nicht m öglich, ist er in den 

folgenden drei M onaten vorzunehm en. Dazu hat der Arbeitgeber 

m it dem  betroffenen M itarbeiter spätestens nach Ablauf der 12 M o-

nate gem äß Abs. 1 eine entsprechende Vereinbarung zu treffen m it 

dem  Ziel, einen vollständigen Zeitausgleich vorzunehm en.

Ist auch in diesem  Zeitraum  der Zeitausgleich aus betrieblichen 

Gründen nicht m öglich, kann ein Übertrag in den nächsten Aus-

gleichszeitraum  m it m axim al 150 Stunden (bei Teilzeitbeschäftigung 

1) Protokollnotiz zu § 4.3  
Die Tarifvertragsparteien w erden zu Beginn des Jahres 2005 auf Antrag einer Seite  
auf Basis der bis dahin gem achten Erfahrungen in Verhandlungen darüber ein treten,  
ob die o. a. Stundengrenzen entfallen oder neu festgelegt w erden und ob eine  
Begrenzung von M inusstunden vorgenom m en w ird.
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anteilig) erfolgen. Die darüber hinausgehenden Stunden sind in 

Geld auszugleichen.

Die Übertragung dieser Zeitguthaben erfolgt im  Rahm en der Zeit-

kontengrenzen gem äß § 4.3 und w eitet diese nicht aus.

§ 4.5 Der Ausgleich der Zeitkonten erfolgt in der Regel durch Freizeit-

entnahm e nach folgenden M aßgaben:

a) N ach Vereinbarung m it dem  M itarbeiter ist jederzeit ein Aus-

gleich der Plusstunden durch Freizeit m öglich.

b) Der M itarbeiter kann verlangen, w ährend der Einsatzzeit beim  

Kunden je 35 Plusstunden einen Arbeitstag aus dem  Zeitkonto in 

Freizeit zu erhalten. Dieser Anspruch kann nur einm al je Kalen-

derm onat für m ax. zw ei Arbeitstage geltend gem acht w erden. 

 Voraussetzung für diesen Anspruch ist die Einhaltung einer An-

kündigungsfrist von einer W oche.

 Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem  Freizeitverlangen aus drin-

genden betrieblichen Gründen zu w idersprechen. 

 Als dringender betrieblicher Grund in diesem  Sinne gilt die Ab-

lehnung des Kundenbetriebes, sow eit kein Ersatzm itarbeiter zur 

Verfügung steht.

 Im  Falle der Ablehnung des Freistellungsantrags hat der M itarbei-

ter Anspruch auf eine verbindliche Vereinbarung über die spätere 

Lage der beantragten Freistellungstage.

c)  Aufgrund einer Vereinbarung zw ischen M itarbeiter und Arbeitge-

ber können w eitere Freistellungstage in einem  M onat festgelegt 

oder Freistellungstage m ehrerer M onate zusam m engefasst w erden.

d)  Durch Vereinbarung zw ischen M itarbeiter und Arbeitgeber kön-

nen im  Ausgleichszeitraum  bis zu 70 Stunden aus dem  Zeitkonto 

in Geld ausgeglichen w erden.

e)  Auf Verlangen des M itarbeiters w erden Stunden aus dem  Ar-

beitszeitkonto, die über 105 Plusstunden hinausgehen, ausbe-

zahlt. Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich die Anzahl der Plus-

stunden anteilig nach der jew eils arbeitsvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit.

f) Eine vom  M itarbeiter beanspruchte Freistellung zum  Abbau von 

Guthabenstunden aus dem  Arbeitszeitkonto w ird nicht durch 

Zuteilung eines neuen Einsatzes unterbrochen. 
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Bei Arbeitsunfähigkeit w ährend eines beanspruchten Freizeitaus-

gleichs w erden Zeiten auf das Arbeitszeitkonto rückübertragen. 

§ 4.6 Im  Falle des Ausscheidens des M itarbeiters ist der Saldo auf dem  Ar-

beitszeitkonto w ie folgt auszugleichen: Plusstunden w erden abge-

golten, M inusstunden w erden bei Eigenkündigung des M itarbeiters 

bzw. außerordentlicher Kündigung bis zu 35 Stunden verrechnet, 

sow eit eine N acharbeit betrieblich nicht m öglich ist.

§ 5 ARBEITSBEREITSCH A FT/BEREITSCH AFTSD IENST/ 
RUFBEREITSCH AFT/RUH EZEITEN

Sow eit M itarbeiter in Kundenbetrieben m it Arbeitsbereitschaft oder 

Bereitschaftsdienst oder in Rufbereitschaft eingesetzt w erden und 

für den Kundenbetrieb entsprechend § 7 ArbZG betriebliche und/

oder tarifliche Sonderregelungen zur Arbeitszeit und Ruhezeit gelten, 

gelten diese entsprechend m it der M aßgabe, dass die jew eilige Rege-

lung vollum fänglich für den M itarbeiter zur Anw endung kom m t.

§ 6 M EH RARBEIT

M ehrarbeitsstunden sind die Arbeitsstunden, die zusätzlich geleistet 

w erden und die nicht an der tatsächlichen Arbeitszeit im  Kundenbe-

trieb orientiert über die nach §§ 2 bis 4 festgelegte individuelle regel-

m äßige Arbeitszeit hinaus angeordnet w erden.

§ 7 NACH T-, SO N NTAGS- UN D  
FEIERTAGSARBEIT/ZUSCH LÄG E

§ 7.1 Zuschlagspflichtig sind die vollen Arbeitsstunden, durch die die verein-

barte individuelle regelm äßige m onatliche Arbeitszeit des M itarbeiters 

nach § 2 / § 3 in einem  M onat um  m ehr als 15 %  überschritten w ird.

Der Zuschlag beträgt 25 %  des jew eiligen tariflichen Stundenentgel-

tes nach §§ 2 bis 6 des Entgelttarifvertrages.

§ 7.2 N achtarbeit ist die Arbeit in der Zeit zw ischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr.

Die Höhe des Zuschlags für N achtarbeit richtet sich nach der Zu-

schlagsregelung des Kundenbetriebes. Sie beträgt höchstens 25 %  

des jew eiligen tariflichen Stundenentgeltes nach §§ 2 bis 6 des Ent-

gelttarifvertrages.



  9

§ 7.3 Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonntagen bzw. gesetzlichen Fei-

ertagen geleistete Arbeit in der Zeit zw ischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr. 

§ 9 Abs. 2 und 3 Arbeitszeitgesetz finden Anw endung.

Entscheidend für die Frage, ob Feiertagsarbeit vorliegt, ist das Feier-

tagsrecht des Arbeitsortes.

Die Höhe des Zuschlags für Sonntags- und Feiertagsarbeit richtet 

sich nach den Zuschlagsregelungen des Kundenbetriebes. Sie beträgt 

höchstens 50 %  des jew eiligen tariflichen Stundenentgelts nach §§ 2 

bis 6 des Entgelttarifvertrages für Sonntagsarbeit und höchstens 

100 %  für Feiertagsarbeit sow ie für Arbeit an Heilig abend und Silves-

ter nach 14.00 Uhr.

§ 7.4 Treffen m ehrere der vorgenannten Zuschläge zusam m en, ist nur der 

jew eils höchste zu zahlen.

§ 8 EINSATZREG ELUNG EN

§ 8.1 Sow eit dem  M itarbeiter Aufgaben im  Kundenbetrieb übertragen sind, 

unterliegt er dem  Direktionsrecht des Kundenbetriebes. Das allge-

m eine Direktionsrecht des Arbeitgebers bleibt hiervon unberührt.

§ 8.2 Der M itarbeiter ist verpflichtet, auf Anordnung des Arbeitgebers an 

w echselnden Einsatzorten tätig zu w erden. 

Beschränkende Regelungen bedürfen der ausdrücklichen vertrag-

lichen Vereinbarung.

Der M itarbeiter hat Anspruch auf eine Einsatzm eldung m it den w e-

sentlichen Inhalten seines Einsatzes im  Kundenbetrieb.

§ 8.3 Sofern für den einfachen W eg außerhalb der Arbeitszeit von der N ie-

derlassung/Geschäftsstelle zum  Einsatzort beim  Kundenbetrieb m ehr 

als 1,5 Stunden bei Benutzung des zeitlich günstigsten öffentlichen 

Verkehrsm ittels aufgew endet w erden m üssen, erhält der M itarbeiter 

die über 1,5 Stunden hinausgehende W egezeit je Hin- und Rückw eg 

m it den tariflichen Entgelten nach §§ 2 bis 6 des Entgelttarifvertrages 

bezahlt, sofern er diese W egezeit tatsächlich aufgew andt hat.

§ 8.4 Beträgt der zeitliche Aufw and für die W egezeit im  Sinne von § 8.3 

m ehr als 2 Stunden, hat der M itarbeiter Anspruch auf Übernahm e 

von Übernachtungskosten nach folgender M aßgabe:
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Das Zeitarbeitsunternehm en übernim m t grundsätzlich die O rganisa-

tion der Unterbringung und die Kosten in voller Höhe. Bei erforder-

licher Eigenorganisation einer Unterkunft durch den M itarbeiter 

w erden die Kosten nach vorheriger Genehm igung und Vorlage einer 

entsprechenden Q uittung/Rechnung vom  Arbeitgeber übernom -

m en bzw. erstattet. 

Alternativ kann eine Übernachtungspauschale in Höhe der steuer-

lichen Sätze vereinbart w erden.

§ 8.5 – gestrichen –

§ 8.6 – gestrichen –

§ 8.7 Sonstiger Aufw endungsersatz gem äß § 670 BGB ist einzelvertraglich 

zu regeln.

§ 9 BEGRÜ N D UN G/BEEN D IGUNG  
D ES ARBEITSVERH Ä LTN ISSES

§ 9.1 Die Begründung des Arbeitsverhältnisses erfolgt aufgrund eines 

schriftlich abzuschließenden Arbeitsvertrages.

Bei unentschuldigtem  N ichterscheinen am  ersten Arbeitstag gilt der 

Arbeitsvertrag als nicht zustande gekom m en.

§ 9.2 Der Arbeitsvertrag kann abw eichend von § 14 Abs. 2 S.1 Teilzeit- und 

Befristungsgesetz bis zu einer Gesam tdauer von zw ei Jahren auch 

ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes befristet w erden. Inner-

halb dieser Zeitspanne kann das Arbeitsverhältnis bis zu vierm al ver-

längert w erden. § 14 Abs. 2 S. 2 und 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz 

bleiben unberührt.

§ 9.3 Die ersten sechs M onate des Beschäftigungsverhältnisses gelten als 

Probezeit.

W ährend der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis m it einer Frist von 

einer W oche in den ersten drei M onaten gekündigt w erden. Danach 

gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen w ährend der Probezeit 

gem äß § 622 Abs. 3 BGB von zw ei W ochen.

Bei N eueinstellungen kann die Kündigungsfrist w ährend der ersten 

zw ei W ochen des Beschäftigungsverhältnisses arbeitsvertraglich auf 

einen Tag verkürzt w erden. Als N eueinstellungen gelten Arbeitsver-
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hältnisse m it M itarbeitern, die m indestens drei M onate lang nicht in 

einem  Arbeitsverhältnis zum  Arbeitgeber standen.

§ 9.4 Im  Übrigen gelten für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch 

den Arbeitgeber oder den M itarbeiter beiderseits die Fristen des 

§ 622 Abs. 1 und 2 BGB.

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen (§ 623 BGB).

§ 9.5 Die gesetzlichen Vorschriften über die fristlose Kündigung bleiben 

unberührt.

§ 9.6 N ach Ausspruch einer Kündigung ist der Arbeitgeber berechtigt, den 

M itarbeiter unter Fortzahlung seines Entgeltes und unter Anrech-

nung etw aiger Urlaubsansprüche und Guthaben aus dem  Arbeits-

zeitkonto freizustellen. Im  Falle einer betriebsbedingten Kündigung 

ist eine Freistellung zum  Abbau des Arbeitszeitkontos nur m it Zu-

stim m ung des M itarbeiters m öglich. 

§ 10 – G ESTRICH EN –

§ 11 URLAUB

§ 11.1 Der M itarbeiter hat in jedem  Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten 

Erholungsurlaub. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11.22 Die dem  M itarbeiter zustehende Urlaubsdauer richtet sich nach der 

Dauer der ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit.

Der Urlaub beträgt 

q im  ersten Jahr 24 Arbeitstage,

q im  zw eiten Jahr 25 Arbeitstage,

q im  dritten Jahr 26 Arbeitstage,

q im  vierten Jahr 28 Arbeitstage,

q ab dem  fünften Jahr 30 Arbeitstage.

Bei Ausscheiden innerhalb der ersten sechs M onate des Bestehens 

des Beschäftigungsverhältnisses erw irbt der Arbeitnehm er einen Ur-

laubsanspruch gem äß §§ 3 und 5 Bundesurlaubsgesetz.

2) Protokollnotiz zu § 11.2  
§ 5 N r. 2 Arbeitnehm er-Entsendegesetz bleibt unberührt.
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Verteilt sich die individuelle regelm äßige w öchentliche Arbeitszeit 

des M itarbeiters auf m ehr oder w eniger als fünf Arbeitstage in der 

W oche, erhöht oder verm indert sich der Urlaub entsprechend.

Fällt ein Feiertag in den Urlaub des M itarbeiters, richtet sich die Fra-

ge, ob dieser nicht als Urlaubstag zu rechnen ist, nach dem  Feier-

tagsrecht des Sitzes des Arbeitgebers; w ird der Einsatz beim  Kunden-

unternehm en zum  Zw ecke des Urlaubs unterbrochen, richtet sich 

dies nach dem  Feiertagsrecht des Arbeitsortes.

Im  Ein- und Austrittsjahr hat der M itarbeiter gegen den Arbeitgeber 

Anspruch auf so viele Zw ölftel des ihm  zustehenden Urlaubs, als er 

volle M onate bei ihm  beschäftigt w ar.

Ein Urlaubsanspruch besteht insow eit nicht, als dem  M itarbeiter für 

das Urlaubsjahr bereits von einem  anderen Arbeitgeber Urlaub ge-

w ährt oder abgegolten w orden ist. Der M itarbeiter hat eine entspre-

chende Bescheinigung des vorherigen Arbeitgebers vorzulegen.

§ 11.3 Kann der Urlaub w egen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 

oder teilw eise nicht gew ährt w erden, so ist er abzugelten.

§ 11.4 Bei der Urlaubsplanung sind bereits feststehende Kundenbetriebsein-

sätze zu berücksichtigen. Bereits genehm igte Urlaubstage stehen 

für Kundenbetriebseinsätze nicht zur Verfügung.

§ 11.5 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Urlaubsanspruch 

w ährend der Kündigungsfrist zu gew ähren und zu nehm en. Besteht 

die M öglichkeit hierzu nicht, ist er insow eit abzugelten.

§ 11.6 Im  Übrigen gelten die Bestim m ungen des Bundesurlaubsgesetzes.

§ 12 ARBEITSVERSÄUM N IS/FREISTELLUN G

§ 12.1 Ist der M itarbeiter durch Krankheit oder sonstige unvorherseh bare 

Ereignisse an der Arbeitsleistung verhindert, so hat er dem  Arbeitge-

ber dies unverzüglich, m öglichst fernm ündlich, m itzuteilen und da-

bei die Arbeitsunfähigkeit bzw. andere Gründe und die voraussicht-

liche Dauer seiner Verhinderung anzugeben. Dieselbe Verpflichtung 

besteht, w enn die Verhinderung länger andauert, als dem  Arbeitge-

ber bereits m itgeteilt.

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ist der M itarbeiter ge-

m äß § 5 Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz verpflichtet, dem  
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Arbeitgeber eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähig-

keit sow ie deren voraussichtliche Dauer einzureichen. Der Arbeitge-

ber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu 

verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheini-

gung angegeben, so ist der M itarbeiter verpflichtet, erneut eine ärzt-

liche Bescheinigung vorzulegen. Bei krankheitsbedingter Arbeitsver-

hinderung ist der Beginn der W iederaufnahm e der Tätigkeit dem  

Arbeitgeber m öglichst frühzeitig, spätestens jedoch 1 Arbeitstag vor 

W iederaufnahm e m itzuteilen.

§ 12.2 Der M itarbeiter darf bei vorhersehbaren Ereignissen nur m it vorheri-

ger Zustim m ung des Arbeitgebers der Arbeit fernbleiben.

§ 12.3 Bei folgenden Ereignissen, die auf einen regelm äßigen Arbeitstag 

des M itarbeiters fallen, w ird bezahlte Freistellung gew ährt:

a) beim  Tod naher Angehöriger 

 Ehegatten, Kinder, Eltern sow ie des eingetragenen Lebens-

partners: 2 Tage

 Geschw ister, Schw iegereltern: 1 Tag

b) bei eigener Eheschließung, Eintragung der eigenen Lebens-

partnerschaft sow ie bei N iederkunft der Ehefrau bzw. der einge-

tragenen Lebenspartnerin: 1 Tag 

c) bei W ahrnehm ung öffentlich auferlegter Pflichten (z. B. aus Ehren-

äm tern, Ladung als Zeuge oder vergleichbaren Sachverhalten) 

unter Anrechnung der hierfür erhaltenen Entschädigung auf das 

Arbeitsentgelt: Freistellung für die erforderliche Zeit

d) Um zug aus dienstlicher Veranlassung: 1 Tag

Die Höhe des w eiter zu zahlenden Arbeitsentgelts bem isst sich nach 

§ 13.3.

§ 12.4 M it § 12.3 sind die in Anw endung des § 616 BGB m öglichen Fälle 

festgelegt.

§ 13 ENTGELTVO RSCH RIFTEN

§ 13.1 Die M itarbeiter erhalten ein M onatsentgelt auf der Basis der indivi-

duellen regelm äßigen m onatlichen Arbeitszeit, das spätestens bis 

zum  15. Bankarbeitstag des auf den Abrechnungsm onat folgenden 

M onats fällig w ird.
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Auf Verlangen des M itarbeiters w ird m it rechtzeitiger Ankündigung 

am  Ende eines jew eiligen Abrechnungsm onats ein Abschlag von bis 

zu 80 %  des zu erw artenden N etto-Einkom m ens ausgezahlt. Bereits 

gezahlte Abschläge w erden angerechnet. Sofern das Beschäftigungs-

verhältnis nach dem  20. des betreffenden Abrechnungsm onats  

beginnt sow ie im  Austrittsm onat besteht kein Anspruch auf eine Ab-

schlagszahlung. Diese Abschlagsregelung findet Anw endung ab dem  

01.07.2014.

§ 13.2 * Das M onatsentgelt setzt sich aus den festen Entgeltbestandteilen 

des laufenden M onats (das jew eilige tarifliche Entgelt nach §§ 2 und 

3 des Entgelttarifvertrages einerseits sow ie die Zuschläge nach §§ 4 

und 6 des Entgelttarifvertrages in Höhe der tatsächlich geleisteten 

zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden andererseits) und den variablen 

Entgeltbestandteilen (z. B. Zuschläge und sonstige schw ankende 

Entgelte) zusam m en. Zuschläge und Zulagen w erden jew eils m it 

dem  Entgelt für den M onat ausgezahlt, in dem  sie anfallen und w er-

den nicht in das Arbeitszeitkonto übertragen. Die Auszahlung der 

Stunden aus dem  Arbeitszeitkonto erfolgt stets nur in Höhe der tarif-

lichen Stundenentgelte ohne Berücksichtigung von Branchenzu-

schlägen und sonstigen Zulagen und Zuschlägen.

§ 13.33 Für die Berechnung der Entgeltfortzahlung im  Krankheitsfall und des 

Urlaubsentgelts sind für jeden nach den gesetzlichen und tariflichen 

Bestim m ungen zu vergütenden Krankheits- bzw. Urlaubstag für die 

Höhe des fortzuzahlenden Entgelts der durchschnittliche Arbeitsver-

dienst und die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten drei abge-

rechneten M onate (Referenzzeitraum ) vor Beginn der Arbeitsunfä-

higkeit bzw. des Urlaubsantritts zugrunde zu legen. Hierfür gilt:

a) Es ist der durchschnittliche Arbeitsverdienst des Referenzzeit-

raum s auf Grundlage der individuellen regelm äßigen Arbeitszeit 

zu bilden. Zum  Arbeitsverdienst zählen die Entgeltbestandteile 

gem äß § 13.2 (ohne M ehrarbeitszuschläge) sow ie sonstige Zu-

lagen und Zuschläge gem äß den Bestim m ungen des Bundes-

urlaubsgesetzes.

b) Zusätzlich finden die durchschnittlich im  Referenzzeitraum  erar-

beiteten Zulagen und Zuschläge (ohne M ehrarbeitszuschläge) 

* M it Inkrafttreten etw aiger Branchenzuschlagstarifverträge w ird der hiernach für den 
jew eiligen W irtschaftszw eig zu zahlende Branchenzuschlag Teil des festen tariflichen 
Entgelts gem äß § 13.2.
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auf Grundlage der durchschnittlichen tatsächlichen Arbeitszeit 

Berücksichtigung, die über die individuelle regelm äßige Arbeits-

zeit hinausgeht.

c) Für die im  Arbeitszeitkonto zu berücksichtigenden Stunden ist 

die im  Referenzzeitraum  durchschnittlich erm ittelte Arbeitszeit 

gem äß Buchstabe b) m aßgeblich. 

 Liegen im  Referenzzeitraum  Verdienstkürzungen aufgrund von Kurz-

arbeit, Krankheitstagen, für die w egen Überschreitung der 6-W o-

chen-Frist kein Entgeltfortzahlungsanspruch besteht, unverschulde-

ten Arbeitsversäum nissen oder Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis 

ruht, bleiben diese für die Berechnung außer Betracht.

 Bestehende, für den Arbeitnehm er günstigere, betriebliche Verein-

barungen bleiben unberührt.

 Die in der Protokollnotiz enthaltenen Berechnungsbeispiele sind ver-

bindliche Bestandteile des Tarifvertrages.

Die Entgeltfortzahlung bei M aßnahm en der m edizinischen Vorsorge 

und Rehabilitation richtet sich nach den Bestim m ungen des Entgelt-

fortzahlungsgesetzes.

3) Protokollnotiz zu § 13.3
Die Tarifvertragsparteien einigen sich auf folgendes Berechnungsbeispiel:
In den letzten drei abgerechneten M onaten (65 Tage) vor dem  Arbeitsausfall hat  
der Arbeitnehm er einen Stundenverdienst von 10,22 Euro (EG 3 bis 31.12.2013).  
Er hat 30 Tage à 7 Stunden m it einem  Branchenzuschlag von 1,53 € (Branchen zuschlag 
TV BZ M +E) gearbeitet. Er kehrt dann in einen zuvor ausgeübten Einsatz in der Chem ie-
industrie zurück und arbeitet dort an 35 Tagen à 8 Stunden m it einem  Branchen-
zuschlag von 1,02 € (Branchenzuschlag TV BZ Chem ie). Hieraus ergibt sich folgende 
Berechnung für das Urlaubsentgelt und die Entgeltfortzahlung im  Krankheitsfall:

a)  151,67 x 3 x 10,22 € = 4650,20 €  
(tarifliches Grundentgelt ohne Zuschläge auf Grundlage der individuellen  
regelm äßigen m onatlichen Arbeitszeit im  Referenzzeitraum ) 

b)  30 Tage x 7 Stunden x 1,53 €  = 321,30 €  
(Zulagen/Zuschläge auf der Grundlage der tatsächlichen Arbeitszeit)

 + 35 Tage x 8 Stunden x 1,02 € = 285,60 €

  = 606,90 €

c) 4650,20 € + 606,90 € = 5257,10 €

d)  5257,10 € / 65 Tage = 80,88 /Tag

 Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag w erden 80,88 € ausgezahlt.

e) (30 Tage x 7 Stunden + 35 Tage x 8 Stunden) / 65 Tage = 7,54 Stunden

  Für jeden Urlaubs-/Krankheitstag w erden 7,54 Stunden  
in der Zeiterfassung berücksichtigt.
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§ 13.4 Besteht für einen M onat ein anteiliger Entgeltanspruch (z. B. bei Ein- 

oder Austritt im  Laufe des M onats) oder ist das M onatsentgelt aus 

anderen Gründen (z. B. unbezahlte Ausfallzeiten) zu kürzen, so er-

m ittelt sich der Entgeltanspruch nach dem  Verhältnis der anzurech-

nenden Sollarbeitszeiten des M itarbeiters in dem  M onat zu den Soll-

arbeitszeiten des ganzen M onats. 

§ 14 ENTG ELTUM W AN D LUNG

M itarbeiter haben einen Anspruch, tarifliche Entgeltbestandteile zu-

gunsten einer Versorgungszusage zum  Zw ecke der Altersversorgung 

um zuw andeln.

Sie können verlangen, dass ihre zukünftigen Entgeltansprüche bis zu 

4 %  der jew eiligen Beitragsbem essungsgrenze der Rentenversiche-

rung für betriebliche Altersversorgung verw andt w erden. Bei dieser 

Entgeltum w andlung dürfen 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 

des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht unter schritten w erden.

Die Einzelheiten w erden zw ischen Arbeitgeber und M itarbeiter 

schriftlich vereinbart.

Gem äß der neuen gesetzlichen Regelung zur betrieblichen Alters-

versorgung erhalten Beschäftigte ab dem  7. Beschäftigungsm onat, 

erstm als ab dem  1. Juli 2005, einen Anspruch auf einen m onatlichen 

Betrag in Höhe von 13,30 Euro. Dieser Betrag ist ausschließlich für die 

betriebliche Altersversorgung (Direktversicherung, Pensionskasse, 

Pensionsfond) zu zahlen, sofern dies der W unsch des M itarbeiters ist.

§ 15 JAH RESSO N D ERZAH LUNGEN

§ 15.1 N ach dem  sechsten M onat des ununterbrochenen Bestehens des Be-

schäftigungsverhältnisses hat der M itarbeiter Anspruch auf Jahres-

sonderzahlungen in Form  von zusätzlichem  Urlaubs- und W eih-

nachtsgeld.

Die Auszahlung des Urlaubsgeldes erfolgt m it der Abrechnung für 

den M onat Juni eines jeden Jahres, die Auszahlung des W eihnachts-

geldes erfolgt m it der Abrechnung für den M onat N ovem ber eines 

jeden Jahres.

Das Urlaubs- und W eihnachtsgeld erhöht sich m it zunehm ender Dau-

er der Betriebszugehörigkeit, berechnet auf die Stichtage 30. Juni 

und 30. N ovem ber.
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§ 15.2 Das Urlaubs- und W eihnachtsgeld beträgt, abhängig von der Dauer 

des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses,

q nach dem  sechsten M onat jew eils 150 Euro brutto,

q im  dritten und vierten Jahr jew eils 200 Euro brutto,

q ab dem  fünften Jahr jew eils 300 Euro brutto.

Teilzeitbeschäftigte erhalten die Sonderzahlungen anteilig entspre-

chend der vereinbarten individuellen regelm äßigen m onat lichen Ar-

beitszeit.

§ 15.34 Voraussetzung für den Anspruch auf Auszahlung der Sonderzahlun-

gen ist das Bestehen eines ungekündigten Beschäftigungsverhältnis-

ses zum  Auszahlungszeitpunkt.

Anspruchsberechtigte M itarbeiter, deren Arbeitsverhältnis im  Kalen-

derjahr ruht, erhalten keine Leistungen. Ruht das Arbeitsverhältnis 

im  Kalenderjahr teilw eise, so erhalten sie eine anteilige Leistung.

M itarbeiter, die bis zum  31. M ärz des Folgejahres aus dem  Arbeitsver-

hältnis ausscheiden, haben das W eihnachtsgeld zurückzuzahlen. 

Dies gilt nicht im  Fall einer betriebsbedingten Kündigung durch den 

Arbeitgeber.

§ 16 AUSSCH LUSSFRISTEN

Ansprüche aus dem  Arbeitsverhältnis verfallen, w enn sie nicht inner-

halb einer Ausschlussfrist von drei M onaten nach Fälligkeit gegen-

über der anderen Vertragspartei schriftlich geltend gem acht w erden. 

Lehnt die Gegenpartei die Ansprüche schriftlich ab, sind die Ansprü-

che innerhalb einer w eiteren Ausschlussfrist von drei M onaten ab 

Zugang der schriftlichen Ablehnung gerichtlich geltend zu m achen. 

Ansprüche, die nicht innerhalb dieser Fristen geltend gem acht w er-

den, sind ausgeschlossen.

4) Protokollnotiz zu § 15.3
Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsver-
hältnisses w erden Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, nicht m itgerechnet. 
Ausgenom m en sind arbeitsbedingte Erkrankungen und Arbeitsunfälle bis zu einem  
Zeitraum  von 12 M onaten nach Ablauf der Entgeltfortzahlung.
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§ 17 SCH LUSSBESTIM M UN GEN

§ 17.1 M itarbeiter w erden im  Um fang eines Streikaufrufs einer M itglieds-

gew erkschaft der DGB-Tarifgem einschaft Zeitarbeit nicht in Betrie-

ben oder Betriebsteilen eingesetzt, die ordnungsgem äß bestreikt 

w erden. Dies gilt auch für M itarbeiter, die bereits vor Beginn der 

Arbeitskam pfm aßnahm e in dem  Betrieb eingesetzt w urden. Hiervon 

können die Parteien des Arbeitskam pfes im  Einzelfall abw eichende 

Vereinbarungen treffen (z. B. N otdienstvereinbarungen). Die Rege-

lung des § 11 Abs. 5 AÜG bleibt unberührt. 

Sofern M itarbeiter m ittelbar von Arbeitskam pfm aßnahm en betroffen 

sind, kann Kurzarbeit beantragt w erden. Die Tarifvertragsparteien 

sagen für die jew eilige Durchsetzung der Kurzarbeit ihre Unterstüt-

zung zu. Dabei sind alle notw endigen M öglichkeiten auszuschöpfen.

§ 17.2 Die Berechnung des ununterbrochenen Bestehens des Beschäfti-

gungsverhältnisses im  Sinne dieses Tarifvertrages erfolgt ab Stichtag 

1. Januar 2002.

§ 18 IN KRA FTTRETEN UN D  KÜ N D IGUNG

§ 18.1 Dieser M anteltarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber 

und M itarbeiter am  1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann m it einer Frist von sechs M onaten, erstm als zum  31. Dezem -

ber 2016, gekündigt w erden.

§ 18.2 W ird das AÜG nach Inkrafttreten des M anteltarifvertrages grund-

sätzlich geändert, steht beiden Tarifvertragsparteien abw eichend 

von § 18.1 Abs. 2 ein außerordentliches Kündigungsrecht m it M o-

natsfrist zum  M onatsende zu.



 EN TGELTRAHM EN -
TARIFVERTRAG  ZEITARBEIT

vom  22.07.2003  

geändert durch Änderungstarifverträge 

q vom  30.05.2006

q vom  09.03.2010

q vom  17.09.2013
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§ 1 G ELTUNGSBEREICH

Dieser Tarifvertrag gilt für die M itglieder der Tarifvertragsparteien, die 

unter den Geltungsbereich (§ 1) des M anteltarifvertrages fallen.

§ 2 EINGRUPPIERUNGSG RUN DSÄTZE

§ 2.1 Die M itarbeiter w erden aufgrund ihrer überw iegenden Tätigkeit in 

eine Entgeltgruppe dieses Tarifvertrages eingruppiert. Für die Ein-

gruppierung ist ausschließlich die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit 

m aßgebend. 

§ 2.2 Berufliche Q ualifikation ohne Ausübung der Tätigkeiten begründet 

keine Höhergruppierung.

§ 2.3 Vorübergehende Tätigkeiten einer höheren Entgeltgruppe rechtfer-

tigen keine neue Eingruppierung. Sofern zeitw eise Arbeiten einer 

höherw ertigen Entgeltgruppe übertragen w erden, ist ab der 6. W o-

che eine Zulage in Höhe der Differenz zw ischen dem  tariflichen Ent-

gelt der niedrigeren Entgeltgruppe und dem  für die Tätigkeit vorge-

sehenen Entgelt zu zahlen.

§ 2.4 M itarbeiter können zu vorübergehenden Tätigkeiten, die einer nied-

rigeren Entgeltgruppe zuzuordnen sind, verpflichtet w erden. In die-

sem  Fall erfolgt keine Veränderung der Vergütung.

§ 3 ENTG ELTG RUPPEN

Die M itarbeiter sind gem äß ihrer tatsächlichen, überw iegenden Tä-

tigkeit in einer der nachfolgenden Entgeltgruppen einzugruppieren. 

Die jew eiligen Tätigkeitsbeschreibungen sind für die Eingruppierung 

m aßgebend.

 Entgeltgruppe 1

Tätigkeiten, die eine betriebliche Einw eisung erfordern.
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 Entgeltgruppe 2

Tätigkeiten, die eine Anlernzeit erfordern oder für die fachbezogene 

Berufserfahrung oder fachspezifische Kenntnisse oder eine fachspe-

zifische Q ualifikation erforderlich sind. 

 Entgeltgruppe 3

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die 

durch eine Berufsausbildung verm ittelt w erden. Diese Kenntnisse 

und Fertigkeiten können auch durch m ehrjährige Tätigkeitserfah-

rung in der Entgeltgruppe 2 erw orben w erden.

 Entgeltgruppe 4

Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die 

durch eine m indestens dreijährige Berufsausbildung verm ittelt w er-

den, und die eine m ehrjährige Berufserfahrung voraussetzen.

M itarbeiter m it einer Betriebszugehörigkeit von m ehr als einem  Jahr 

in der Entgeltgruppe 3 w erden in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert. 

Die Berechnung der Betriebszugehörigkeit beginnt am  01.01.2014.

 Entgeltgruppe 5

Tätigkeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, die durch eine 

m indestens dreijährige Berufsausbildung verm ittelt w erden. Zusätz-

lich sind Spezialkenntnisse erforderlich, die durch eine Zusatzausbil-

dung verm ittelt w erden, sow ie eine langjährige Berufserfahrung.

 Entgeltgruppe 6

Tätigkeiten, die eine M eister- bzw. Technikerausbildung oder ver-

gleichbare Q ualifikationen erfordern.

 Entgeltgruppe 7

Tätigkeiten, die zusätzlich zu den M erkm alen der Entgeltgruppe 6 

m ehrjährige Berufserfahrung erfordern.
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 Entgeltgruppe 8

Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudium  erfordern.

 Entgeltgruppe 9

Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium , bzw. Tätigkeiten, die ein 

Fachhochschulstudium  und m ehrjährige Berufserfahrung erfordern.

§ 4 IN KRA FTTRETEN UN D  KÜ N D IGUNG

§ 4.1 Dieser Entgeltrahm entarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeit-

geber und M itarbeiter am  1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann m it einer Frist von sechs M onaten, erstm als zum  31. Dezem -

ber 2016, gekündigt w erden.

§ 4.2 W ird das AÜG nach Inkrafttreten des Entgeltrahm entarifvertrages 

grundsätzlich geändert, steht beiden Tarifvertragsparteien abw ei-

chend von § 4.1 Abs. 2 ein außerordentliches Kündigungsrecht m it 

M onatsfrist zum  M onatsende zu.



 EN TGELTTARIFVERTRAG 
ZEITARBEIT

vom  22.07.2003  

geändert durch Änderungstarifverträge

q vom  22.12.2004

q vom  30.05.2006

q vom  09.03.2010

q vom  27.08.2012

q vom  17.09.2013
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§ 1 G ELTUNGSBEREICH

Dieser Tarifvertrag gilt für die M itglieder der Tarifvertragsparteien, die 

unter den Geltungsbereich (§ 1) des M anteltarifvertrages fallen.

§ 2 ENTG ELTE

Es w erden die in der Anlage ausgew iesenen Stundensätze und Zu-

schläge gezahlt. Die Ansprüche auf Zahlung der Zuschläge ergeben 

sich aus § 4 dieses Tarifvertrages.

§ 3 ENTG ELTTABELLEN

In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, M ecklenburg-Vorpom -

m ern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen w erden die Stunden-

entgelte nach M aßgabe der im  Anhang ausgew iesenen Entgelttabel-

le O st gezahlt.

In den übrigen Bundesländern w erden die Stundenentgelte nach 

M aßgabe der im  Anhang ausgew iesenen Entgelttabelle W est ge-

zahlt.

Es gilt das Entgelt des Arbeitsortes (Kundenbetrieb). Ausw ärts be-

schäftigte Arbeitnehm er behalten jedoch den Anspruch auf das Ent-

gelt ihres Einstellungsortes, sow eit dieses höher ist.

§ 4 1 ZUSCH LÄG E

Erfolgt ein ununterbrochener Einsatz bei dem  gleichen Kunden, w ird 

der einsatzbezogene Zuschlag fällig und zw ar in Höhe von 

q 1,5 %  nach Ablauf von 9 Kalenderm onaten 

q 3,0 %  nach Ablauf von 12 Kalenderm onaten

1) Protokollnotiz zu § 4
Die für die Berechnung der Zuschläge erhebliche Überlassungszeit beginnt m it  
Inkrafttreten bzw. vorheriger Anw endung des Entgelttarifvertrages gem äß § 8.
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W ird der Einsatz für einen Zeitraum  von bis zu 3 M onaten unterbro-

chen, so w ird der einsatzbezogene Zuschlag nach der Unterbrechung 

unter Anrechnung der vorausgegangenen Überlassungszeiten fällig.

Es gelten die in der Anlage ausgew iesenen Tabellen.

§ 5 – G ESTRICH EN –

§ 6 BRA NCH ENZUSCH LAG

Die Entgelte der Entgelttabelle erhöhen sich um  den für den jew eili-

gen W irtschaftszw eig ggf. vereinbarten Branchenzuschlag. Dieser 

Branchenzuschlag w ird in einem  gesonderten Tarifvertrag geregelt.

§ 7 SO NSTIG ES

§ 7.12 Zw ischen den Tarifvertragsparteien dieses Tarifvertrages und dem  Ar-

beitgeber des Kundenbetriebes kann eine abw eichende tarifl iche 

Regelung zur Vergütung der Einsatzzeiten in diesem  Kundenbetrieb 

(dreiseitige Vereinbarung) getroffen w erden, w enn diese für die dort 

eingesetzten M itarbeiter des Zeitarbeitsunternehm ens günstiger ist.

§ 7.2 Die jew eils geltenden M indestlöhne im  Sinne des § 5 N r. 1 Arbeitneh-

m er-Entsendegesetz sind für jede tatsächlich geleistete Stunde m in-

destens zu zahlen.

2) Protokollnotiz zu § 7.1
Tarifvertragspartei in diesem  Sinne ist für die Seite der Gew erkschaften die  
jew eils für den Kundenbetrieb zuständige DGB M itgliedsgew erkschaft.
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§ 8 IN KRA FTTRETEN UN D  KÜ N D IGUNG

§ 8.1 Dieser Entgelttarifvertrag tritt für die tarifgebundenen Arbeitgeber 

und M itarbeiter am  1. Januar 2004 in Kraft.

Er kann m it einer Frist von sechs M onaten, erstm als zum  31. Dezem -

ber 2016, gekündigt w erden.

§ 8.2 W ird das AÜG nach Inkrafttreten des Entgelttarifvertrages grund-

sätzlich geändert, steht beiden Tarifvertragsparteien abw eichend 

von § 8.1 Abs. 2 ein außerordentliches Kündigungsrecht m it M onats-

frist zum  M onatsende zu.



 AN LAGE ZUM   
EN TGELTTARIFVERTRAG
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Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 8,19 8,31 8,44

E2 8,74 8,88 9,01

E3 10,22 10,37 10,52

E4 10,81 10,97 11,13

E5 12,21 12,40 12,58

E6 13,73 13,93 14,14

E7 16,03 16,27 16,51

E8 17,24 17,50 17,76

E9 18,20 18,48 18,75

EN TG ELTTABELLE W EST  
BIS 31.12.2013

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 7,50 7,61 7,73

E2 7,64 7,76 7,87

E3 8,93 9,07 9,20

E4 9,45 9,59 9,73

E5 10,68 10,84 11,00

E6 12,00 12,18 12,36

E7 14,01 14,22 14,43

E8 15,07 15,29 15,52

E9 15,91 16,15 16,39

EN TG ELTTABELLE O ST  
BIS 31.12.2013
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Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 8,50 8,63 8,76

E2 9,07 9,21 9,34

E3 10,61 10,77 10,93

E4 11,22 11,39 11,56

E5 12,67 12,86 13,05

E6 14,25 14,46 14,68

E7 16,64 16,89 17,14

E8 17,90 18,17 18,44

E9 18,89 19,17 19,46

ENTG ELTTA BELLE W EST  
AB 1.1.2014

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 7,86 7,98 8,10

E2 8,01 8,13 8,25

E3 9,36 9,50 9,64

E4 9,90 10,05 10,20

E5 11,19 11,36 11,53

E6 12,58 12,77 12,96

E7 14,68 14,90 15,12

E8 15,79 16,03 16,26

E9 16,67 16,92 17,17

ENTG ELTTA BELLE O ST  
AB 1.1.2014



30 AN LAG E ZUM  EN TG ELTTARIFVERTRAG

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 8,20 8,32 8,45

E2 8,35 8,48 8,60

E3 9,76 9,91 10,05

E4 10,33 10,48 10,64

E5 11,67 11,85 12,02

E6 13,12 13,32 13,51

E7 15,31 15,54 15,77

E8 16,47 16,72 16,96

E9 17,39 17,65 17,91

EN TG ELTTABELLE O ST  
AB 1.4.2015

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1      8,80 8,93 9,06

E2 9,39 9,53 9,67

E3 10,98 11,14 11,31

E4 11,61 11,78 11,96

E5 13,11 13,31 13,50

E6 14,75 14,97 15,19

E7 17,22 17,48 17,74

E8 18,53 18,81 19,09

E9 19,55 19,84 20,14

EN TG ELTTABELLE W EST  
AB 1.4.2015
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Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 8,50 8,63 8,76

E2 8,66 8,79 8,92

E3 10,12 10,27 10,42

E4 10,71 10,87 11,03

E5 12,10 12,28 12,46

E6 13,61 13,81 14,02

E7 15,88 16,12 16,36

E8 17,08 17,34 17,59

E9 18,03 18,30 18,57

ENTG ELTTA BELLE O ST  
AB 1.6.2016

Entgeltgruppe Stundensatz
1,5 %

(> 9 M onate)
3,0 %

(> 12 M onate)

E1 9,00 9,14 9,27

E2 9,61 9,75 9,90

E3 11,23 11,40 11,57

E4 11,88 12,06 12,24

E5 13,41 13,61 13,81

E6 15,09 15,32 15,54

E7 17,62 17,88 18,15

E8 18,96 19,24 19,53

E9 20,00 20,30 20,60

ENTG ELTTA BELLE W EST  
AB 1.6.2016
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